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C) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Der Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂGewerbegebiet und Sondergebiet Le-

bensmittelmarkt westlich der B2, Teil Südñ ist zum einen der geplante Neubau eines Lebens-

mittelsupermarktes sowie zum anderen die Ausweisung von Gewerbeflächen am östlichen 

Ortsrand der Gemeinde Nordendorf.  

Der Lebensmittelsupermarkt soll der Verbesserung der lokalen sowie überörtlichen Versor-

gungssituation dienen. Das Angebot im Lebensmitteleinzelhandel in Nordendorf weist Defizite 

zur Ausübung der raumordnerisch für Nordendorf vorgesehenen Versorgungsfunktion bei Gü-

tern des Grundbedarfs auf. Der Standort angrenzend an den Kernort und zwischen der Bahn-

linie und der B2 gelegen kann zudem die Anforderungen an die städtebauliche Integration 

erfüllen.  

Weiterhin besteht in der Gemeinde Nordendorf ein Bedarf nach Gewerbeflächen. Diese sollen 

im Anschluss an das bereits bestehende Gewerbegebiet G2 zwischen der Bahnlinie und der 

B2 realisiert werden.  

Um die Umsetzung der Planung zu ermöglichen, dabei die städtebauliche Ordnung zu ge-

währleisten und verkehrliche und grünordnerische Belange zu berücksichtigen, ist die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes gem. § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

2. VERFAHREN 

 Beteiligungsverfahren 

Nach Bewertung der bisherigen Planung liegen keine wichtigen Gründe für die Dauer einer 

angemessen längeren Frist der öffentlichen Auslegung vor (vgl. § 214 Abs. 1 Nr. 2d BauGB).  

Die Planung wurde mit den wesentlichen Trägern öffentlicher Belange im Grundsatz vorab-

gestimmt. Daraus ergibt sich, dass dem geplanten Vorhaben voraussichtlich keine erhebli-

chen Bedenken oder Anregungen entgegenstehen. Von Seiten der Öffentlichkeit sind derzeit 

noch keine Stellungnahmen bekannt. 

Der Entwurf des Bauleitplanes wird daher mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer ei-

nes Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen öffentlich ausgelegt. 

 Änderungen und Ergänzungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung 

Nach den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie der Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs.  1 

BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB wurden folgende Inhalte und Festsetzungen geändert:  
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Planzeichnung 

- Geringfügige Anpassung der Sondergebiets- und Gewerbeflächen 

- Änderung des Verlaufs der Erschließungsstraße 

- Vergrößerung des Geltungsbereiches (Aufnahme des Kreuzungsbereiches zur Fugger-

straße und Fuß- und Radweg im Westen) 

- Änderung der Ausgleichsfläche 

Textliche Festsetzungen 

- Ergänzung der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 

- Konkretisierung zur Art der baulichen Nutzung 

- Anpassung des unteren Bezugspunktes für die Höhe baulicher Anlagen 

- Anpassung der Ausgleichsmaßnahmen 

- Änderung der Festsetzungen zu Werbeanlagen 

- Ergänzung der Hinweise des Eisenbahnbundesamtes, der DB Immobilien, des Staatli-

chen Bauamtes und des Wasserwirtschaftsamtes 

 Änderungen und Ergänzungen aufgrund der Beteiligung 

Nach den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. 

§ 3 Abs. 2 BauGB wurden folgende Inhalte und Festsetzungen geändert: 

- Redaktionelle Anpassungen in den textlichen Festsetzungen 

- Ergänzung der Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in den Um-

weltbericht  

3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordendorf wird die Fläche zu Teilen als 

Gewerbliche Baufläche und zu Teilen als Grünfläche mit Feldgehölzen dargestellt.  

Derzeit befindet sich der Flächennutzungsplan jedoch in seiner siebten Änderung. Im Rah-

men der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Geltungsbereich des Bebauungs-

planes als Gewerbliche Baufläche und als Sondergebietsfläche dargestellt (siehe Änderungs-

bereich 5 ĂGewerbliche Bauflªche und Sondergebiet Einzelhandel westlich B2 und nºrdlich 

der Auffahrtsschleife zur B2ñ).  

Der vorliegende Bebauungsplan ist nach Genehmigung der 7. Änderung des Flächennut-

zungsplanes somit aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordendorf entwickelt. Es 

ist keine Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren notwendig.  
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Abbildung 1: derzeit noch wirksamer Flächennutzungsplan (links) und 7. Änderung des Flächennutzungsplanes (rechts), o. M. 

 Bestehende Bebauungspläne 

Der vorliegende Bebauungsplan ¿berplant zu Teilen den rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂGe-

werbegebiet westlich der B2, Teil S¿dñ. Dies ist notwendig, da der rechtskrªftige Bebauungs-

plan für den Änderungsbereich ein Gewerbegebiet festsetzt, im vorliegenden Bebauungsplan 

jedoch eine öffentliche Verkehrsfläche benötigt wird. Mit der Aufstellung des Bebauungspla-

nes ĂGewerbegebiet G3 und Sondergebiet Lebensmitteldiscounterñ erfolgt auch die 1.  nde-

rung des Bebauungsplanes ĂGewerbegebiet westlich der B2, Teil S¿dñ. 

An den ºstlichen Geltungsbereich grenzt zudem der Bebauungsplan ĂNeubau GV-Str. Kreis-

straÇe A24ñ an.   
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4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 33  ĂGewerbegebiet und Sondergebiet ĂLebens-

mittelmarktñ westlich der B2, Teil S¿dñ sind für die Gemeinde Nordendorf in Bezug auf Orts-

entwicklung und Landschaftsplanung insbesondere die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze 

(G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2018) und des Regionalplans der Re-

gion Augsburg (RP 9) zu beachten. 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2018)  

Die Gemeinde Nordendorf liegt im Verdichtungsraum der Metropolregion Augsburg. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem LEP 2018 

4.1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

- In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 

oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. 

Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirkli-

chung dieses Ziels beizutragen. (1.1.1 (Z)) 

- Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. (1.1.1 (G))  



GEMEINDE NORDENDORF   

Bebauungsplan Nr. 33  ĂGewerbegebiet und Sondergebiet ĂLebensmittelmarktñ westlich der B2, Teil S¿dñ C) Begründung 

 

 

OPLA ï Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 27.07.2022 Seite 7 von 43 

4.1.2 Raumstruktur 

- Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezi-

fischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweili-

gen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes 

beitragen. (2.2.2 (G)) 

- Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass 

- sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, 

- sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen eine 

räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche Siedlungs- und 

Infrastruktur gewährleisten, 

- Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzstruk-

turen entgegengewirkt wird, 

- sie über eine dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur verfügen und 

- ausreichend Gebiete für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten blei-

ben. (2.2.7 G)) 

4.1.3 Siedlungsstruktur 

- Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (3.1 (G))  

- Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (3.3 (G))  

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. [é] (3.3 (Z))  

4.1.4 Wirtschaft 

- Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leis-

tungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerksund 

Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. (5.1 (G))  

- Die Flächenausweisung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich integrierten 

Standorten zu erfolgen. (5.3.2 (Z)) 

- Durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die Funktionsfähig-

keit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Ein-

zugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

[é] (5.3.3 (Z)) 

 Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan i. d. F. v. 20.11.2007 derzeit noch nicht 

an die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes 2018 angepasst wurde und 

z. T. widersprüchliche Aussagen zum Landesentwicklungsprogramm 2018 enthält. 
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Raumstrukturell liegt die Gemeinde Nordendorf auf einer Entwicklungsachse von überregio-

naler Bedeutung und wird als Kleinzentrum kategorisiert. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 1, Raumstruktur 

Der Regionalplan trifft Aussagen zur Wirtschaft und zum Siedlungswesen 

- Auf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region soll hingewirkt 

und möglichst günstige Rahmenbedingungen für die Unternehmen in den Bereichen 

Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen geschaffen werden. Im 

Umweltbereich soll die Region Augsburg gemeinsam mit anderen Regionen Schwabens 

zu einem überregional bedeutsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum weiter-

entwickelt werden. (B II 1.1 (Z)) 

- Es soll angestrebt werden, eine flächendeckende verbrauchernahe Grundversorgung 

der Bevölkerung mit Einzelhandelsleistungen auch im dünner besiedelten ländlichen 

Raum der Region sicherzustellen. (BII 3.1 (Z)) 

- Es ist anzustreben, Einzelhandelsgroßprojekte nach Art, Größe und Sortimentsstruktur 

so zu verteilen, dass insbesondere im ländlichen Raum der Region eine regional aus-

gewogene Versorgung gesichert oder erreicht wird. (B II 3.3 (G)) 

- Es ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und unter 

Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Be-

vºlkerung [é] weiter zu entwickeln. [é] (B V 1.1 (G))  

- Für eine Siedlungsentwicklung sind besonders geeignet: die zentralen Orte an den über-

regionalen Entwicklungsachsen [é]. (B V 1.2 (Z))  

- Die Dörfer im ländlichen Raum der Region sowie in den weniger dicht besiedelten Ge-

bieten des Verdichtungsraumes Augsburg sollen in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt 

erhalten und weiterentwickelt werden. [é] (B V 2.2 (Z))  

Der Regionalplan trifft für das Plangebiet keine Aussagen zur Natur und Landschaft.  
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 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen des LEP Bayern und des 

RP9 

Im Plangebiet ist neben dem Gewerbegebiet die Errichtung von der Nahversorgung dienen-

den Einzelhandelsbetriebe mit maximal 1.400 m² Verkaufsfläche für den Lebensmittelsuper-

markt vorgesehen. Die Errichtung des Lebensmittelmarktes mit maximal 1.400 m² Verkaufs-

fläche stimmt nicht mit den Zielen und Grundsätzen des LEP Bayern überein, da es eine 

Verkaufsfläche von 1.200 m² überschreitet (5.3.1. (Z)) 

Zur Zulässigkeit des Vorhabens ist eine weiterreichende Prüfung durch einen Gutachter er-

forderlich. Der Gutachter soll u.a. die zulässige Verkaufsflächen gemäß dem Ziel 5.3.3 des 

LEP prüfen. Dieses Gutachten ist den Bebauungsplanunterlagen beigefügt und in Kapitel 9 

genauer erläutert.  

5. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung. Er 

umfasst eine Fläche von 25.570 m². 

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 455/4, 461, 461/1, 477, 477/1, 

477/2, 479 und 480. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb der Gemeinde Nordendorf und der Gemarkung Nor-

dendorf. 

 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

 

Abbildung 4: Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o. M. (© 2021Bayerische Vermessungsverwaltung)  
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Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch eine Ökofläche (Ausgleichsfläche des angrenzenden Bebauungspla-

nes) sowie ein bestehendes Gewerbegebiet 

- Im Osten durch ein bestehendes Gewerbegebiet und die Fuggerstraße 

- Im Süden durch den Kreisverkehr mit Abfahrten zur Fuggerstraße, zur Hauptstraße so-

wie zum Zubringer zur B2 

- Im Westen durch eine Fuß- und Radwegeverbindung sowie zur Bahnlinie Augsburg - 

Nördlingen 

 Bestandssituation (Topografie und Vegetation) 

Das Gelände ist im Wesentlichen eben und steigt von Norden nach Süden von ca. 422 m ü. 

NHN auf 424 m ü. NHN an. 

Das Plangebiet wird derzeit im nördlichen Bereich als Fläche für die Landwirtschaft (Acker-

land) genutzt. Im südlichen Bereich befindet sich eine Brachfläche.  

Nach aktuellem Stand sind auf der Fläche keine Gehölzstrukturen vorhanden (Abweichung 

zum Luftbild).  

 

Abbildung 5: Luftbild vom Plangebiet, o. M. (© 2021 Bayerische Vermessungsverwaltung) 




































































